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  Moderne Technologien bergen grundsätzlich ein grosses Entwicklungspoten-
zial. Sie sind deshalb auch in der Schweiz zu fördern.

  Die Schweiz muss sich an den weltweiten Anstrengungen der Pflanzen- 
Gentechnologieforschung beteiligen. Nur so kann sie zu einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und Ernährungssicherheit beitragen.

  Das Gentech-Moratorium darf nicht noch einmal verlängert werden. Generelle 
Verbote für bestimmte Technologien müssen künftig verhindert werden.
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neue technologien nutzen – auch  
in der landwirtschaft

In der medizinischen forschung und im Gesundheitswesen ist die grosse bedeutung 
der Gentechnologie längst anerkannt. auch ihr einsatz im Industriebereich spielt 
eine immer wichtigere rolle. In der landwirtschaft und ernährungsindustrie wird 
mit den gleichen wissenschaftlichen Methoden gearbeitet. Hier jedoch ist die Gen-
technologie sehr umstritten. In der Schweiz wurde der kommerzielle anbau gen-
technisch veränderter Pflanzen von 2005 bis 2010 auf Verfassungsstufe und von 
2010 bis 2013 gesetzlich verboten. Das auslaufende Moratorium dürfte in der kom-
menden legislaturperiode erneut zu emotionalen Diskussionen führen.
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WoruM ES GEhT

InnOVatIOn ISt DIe GrUnDlaGe  
JeDen fOrtSCHrIttS

Volksentscheid gegen den Forschungsplatz Schweiz

2005 hat das Schweizer Stimmvolk der sogenannten «Gentechfrei-Initiative» 
zugestimmt und damit ein Gentech-Moratorium in die bundesverfassung 
geschrieben. Das bedeutete, dass in der Schweiz der kommerzielle anbau 
von gentechnisch veränderten Pflanzen während fünf Jahren verboten wurde. 
2010 haben national- und Ständerat eine Verlängerung des Moratoriums auf 
Gesetzesstufe (im Gentechnikgesetz) um drei Jahre beschlossen. Der anbau 
von gentechnisch veränderten Pflanzen bleibt deshalb bis im Jahr 2013 verbo-
ten. Gleichzeitig sollen aber Versuche zu forschungszwecken möglich sein.

 
 
 
 
 

GENTEChNISCh VErÄNDErTE PFLANZEN
Gentechnisch veränderte Pflanzen enthalten ein oder mehrere zusätzliche Gene, die 
dem Organismus neue eigenschaften verleihen. Pflanzen werden schon seit Jahr-
hunderten verändert, durch auslese, kreuzungen und Mutationen. Mit gentechnischen 
Methoden kann diese Veränderung aber viel gezielter und schneller erfolgen.  
Dies ist ein grosser Vorteil. ein klassisches beispiel ist der sogenannte bt-Mais. 
Diese Maissorte verfügt über ein zusätzliches Gen (aus einem bakterium), mit dem 
sie sich selber gegen einen häufigen Schädling schützen kann.

Politischer Beschluss bis 2013 nötig

ein wichtiger Grund für die Verlängerung des Moratoriums im Jahr 2010 war 
die tatsache, dass ein fünf Jahre zuvor gestartetes nationales forschungs-
programm (nfP 59, siehe kasten auf Seite 3) noch nicht ganz abgeschlossen 
war. Dieses forschungsprogramm war – aus Sicht der Gentechnikgegner – 
wichtig, um mögliche Gründe gegen eine anwendung der Gentechnologie in 
der landwirtschaft zu finden. Da sich aber keine solchen Gründe abzeichne ten, 
verlangten die Gegner noch mehr forschung. Da das aktuelle anbauverbot 
2013 ausläuft, muss das Parlament spätestens ab 2012 auf diese Übergangs-
regelung im Gentechnikgesetz zurückkommen.

kUrz erklärt

Seit der Volksabstimmung über die 
«Gentechfrei-Initiative» von 2005 
ist der Anbau von Pflanzen mit gen-
technisch verändertem Erbgut in 
der Schweiz verboten.

Spätestens 2012 muss das Parla-
ment die Debatte über die Verlänge-
rung oder Aufhebung des Gentech-
Moratoriums aufnehmen.
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DIE FAkTEN

MODerne teCHnOlOGIe bIetet 
zaHlreICHe CHanCen

Strenge Vorgaben garantieren gesunde Ernährung

Die zunehmende Weltbevölkerung und die ständige abnahme der anbauflächen 
sind der Hauptgrund für eine starke förderung der landwirtschaftlichen  
forschung. Weil gleichzeitig viele Gesellschaften ihre nahrungsgewohnheiten 
ändern, steigt die nachfrage nach pflanzlichen rohstoffen noch schneller 
an. Vor diesem Hintergrund stellt sich die frage, ob es sinnvoll ist, weiterhin 
auf die anwendung einer fortschrittlichen technologie in landwirtschaft und 
ernährungsindustrie zu verzichten.

Die Gentechnologie trägt dazu bei, dass lebensmittel verantwortungsvoll und 
nachhaltig produziert werden können. In der landwirtschaft erhöht sie die 
Produktivität auf dem feld deutlich. Da gentechnisch veränderte nutzpflanzen 
weniger oft mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden müssen, ergeben 
sich einsparungen für den landwirt. Die Umwelt profitiert von einem reduzier -
ten ausstoss an treibhausgasen durch den verringerten treibstoffverbrauch 
und die zunehmend mögliche Umstellung auf pfluglosen anbau.

Die Qualität und Sicherheit von lebensmitteln, die zutaten basierend auf 
gentechnologischen Verfahren enthalten, ist überaus hoch. Jahrzehnte prak-
tischer anwendung und strenge Vorgaben haben gezeigt, dass eine gesunde 
ernährung mit solchen lebensmitteln möglich ist.

 
 
 
 
 

DAS NATIoNALE ForSChuNGSProGrAMM NFP 59
Das forschungsprogramm nfP 59 wurde 2005 ins leben gerufen und hat zum ziel, 
die Chancen und risiken der freisetzung von gentechnisch veränderten Pflanzen 
für die Schweizer landwirtschaft zu untersuchen. 2010 wurden die meisten Versuche 
abgeschlossen. Die bisherigen ergebnisse zeigen eindeutig, dass, verglichen mit 
klassischen Pflanzen, keine neuen risiken auftreten. Die Untersuchungen weisen 
auch darauf hin, dass ein nebeneinander von gentechnisch veränderten und nicht 
veränderten Pflanzen unter geeigneten bedingungen möglich ist.

ruND 150 MILLIoNEN hEkTArEN GroSS war die weltweite anbaufläche  
für gentechnisch veränderte Pflanzen im Jahr 2010. Das ist mehr als das Hun-
dertfache der gesamtschweizerischen landwirtschaftlichen anbaufläche.

kEINEN EINZIGEN hINWEIS gibt es bisher darauf, dass gentechnisch verän-
derte Pflanzen andere oder schlechtere einflüsse auf die Umwelt und  
die Gesundheit von Menschen und tieren haben als klassische Pflanzen.

DIE ZAhL DEr PFLANZENBIoTEChNoLoGIE-STuDIErENDEN nimmt in der 
Schweiz leider seit Jahren ab. aufgrund des Moratoriums sind die zukunfts-
aussichten für junge forschende schlecht. 

ANWENDuNGSBEISPIELE gentechnisch veränderter Pflanzen für die Schwei-
zer landwirtschaft wären gegen krautfäule resistente kartoffeln oder gegen 
feuerbrand resistente Obstbäume. 

 15
Millionen Bauern haben bis heute 
weltweit ihre Anbaumethoden und 
Erträge dank Gentechnologie
verbessern können.

StICHWOrte UnD zaHlen

kUrz erklärt
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DIE FALSChEN rEZEPTE

neIn zU WeIteren MOratOrIen

Verbote bringen keine Lösung

Die Gegner der Gentechnologie setzen auf befristete Moratorien, die eine zu- 
kunftsträchtige technologie zum Stillstand bringen. Mit dieser staatlich 
verordneten Denkpause werden keine Probleme gelöst, es wird lediglich zu-
gewartet. Die entwicklung der Gentechnologie in der landwirtschaft schreitet 
derweilen weltweit voran.

Obwohl ein Moratorium befristet ist, ist es in realität ein erster Schritt hin zu 
einem definitiven Verbot. Der bevölkerung wird eine gentechfreie Schweiz 
vorgegaukelt. Dies ist falsch, denn Importe von nahrungs- und futtermitteln, 
hergestellt mit gentechnologischen Methoden, sind weiterhin erlaubt. Ge-
genüber den bauern wird die gentechfreie landwirtschaft als wirtschaftliche 
Chance angepriesen. Stossend ist aber, dass diese Chance nur mit einem 
staatlichen Verbot durchgesetzt werden kann.

Moratorien sind schädlich

für ein land, dessen Wertschöpfung wesentlich von der anwendung neuer 
technologien und neuer Ideen abhängt, ist eine absage an solche verantwor-
tungslos. Das Moratorium sendet ein falsches Signal an den forschungs-
platz Schweiz. Denn die Schweiz braucht Innovationen und nicht Stillstand. 
forschung und entwicklung gehen im ausland weiter – dort entstehen auch 
entsprechende neue arbeitsplätze.

KEINE RISIKEN
Weltweit konnte bislang keine 
breit anerkannte untersuchung ein 
mit der Freisetzung von Gentech-
Pflanzen verbundenes risiko nach-
weisen. Auch nicht das ausführliche 
Schweizer Forschungsprogramm.

Moratorien, obwohl befristet, sind 
in Tat und Wahrheit der erste Schritt 
auf dem Weg zu einem totalen  
Verbot.
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So GEWINNT DIE SChWEIZ

VernÜnftIGe GeSetze UnD  
VOrSCHrIften Statt VerbOte

Wahlfreiheit für Bauern und konsumenten

ein Moratorium schafft nie eine dauerhafte lösung. Die Schweiz braucht 
Wahlfreiheit statt Verbote für landwirte und konsumenten. Wer gentechnisch 
hergestellte Pflanzen oder Produkte will, soll diese haben. Wer sie nicht will, 
soll die Möglichkeit haben, darauf zu verzichten.

Die bauern können während eines Moratoriums die Chance einer zukunfts-
trächtigen technologie nicht nutzen. Die Gentechnologie macht jedoch wei-
terhin fortschritte – entsprechend vergrössert sich der technologische rück-
stand der Produktion in der Schweiz gegenüber dem ausland. Unsere bauern 
sollen selber entscheiden und wählen können, mit welchen anbaumethoden 
und -technologien sie konkurrenzfähig sein wollen.

Schweiz hat sehr strenges Gentechnikgesetz

Seit dem 1. Januar 2004 verfügt die Schweiz über eines der strengsten Gen-
technikgesetze der Welt (siehe kasten). Dieses Gesetz garantiert einen 
verantwortungsvollen Umgang mit der Gentechnologie auch im bereich 
landwirtschaft und ernährung. es nimmt die befürchtungen der bevölkerung 
ernst und gewährleistet den sicheren anbau von gentechnisch veränderten 
Pflanzen in der Schweiz und die Wahlfreiheit für die konsumenten.

Ohne wissenschaftlichen fortschritt und technische entwicklungen werden 
wir nicht genügend nachhaltig mit unseren beschränkten ressourcen umge-
hen können. nur mit Pflanzen, die ertragreich und resistent gegen Schädlinge 
und krankheiten sind, ist eine ökologische und ressourcenschonende Produk-
tion der nahrungsmittel auch in zukunft möglich, um die ernährung der stän-
dig wachsenden erdbevölkerung zu sichern. Die förderung von Innovationen 
ist hierfür der richtige, ein Moratorium der falsche Weg.

DAS GENTEChNIkGESETZ (GTG)
Die Gentechnikgesetzgebung der Schweiz klärt alle wichtigen Punkte im zusammen-
hang mit der anwendung dieser technologie. es beinhaltet – im Vergleich mit vielen 
anderen ländern – äusserst strenge regeln für die freisetzung von Pflanzen mit 
verändertem erbgut. Die Produktion ohne gentechnisch veränderte Organismen 
wird geschützt, Produzenten und konsumenten die Wahlfreiheit garantiert. neben 
strengen zulassungsverfahren sieht das GtG eine Deklarationspflicht für Gentech-
Produkte vor und klärt entsprechende Haftungsfragen.

Die Schweizer Bauern sollen selber 
bestimmen können, mit welchen 
Anbaumethoden sie sich im Markt 
behaupten wollen.

Eine ressourcenschonende, umwelt-
verträgliche Nahrungsmittelpro-
duktion wird ohne Gentechnologie 
in Zukunft kaum noch möglich sein.

kUrz erklärt
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SErVICE

InfOS UnD aUSkÜnfte

Dossiers und Links

>  www.economiesuisse.ch/bildung

> www.nfp59.ch

>  www.internutrition.ch

>  www.scienceindustries.ch

>  www.transgen.de

Ihr Ansprechpartner bei economiesuisse

rudolf Minsch 
Chefökonom 
Mitglied der Geschäftsleitung 
rudolf.minsch@economiesuisse.ch
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